
VERORDNUNG (EU) 2023/1529 DES RATES 
vom 20. Juli 2023 (*) 

über restriktive Maßnahmen angesichts der militärischen Unterstützung 
des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine durch Iran 

zuletzt geändert durch die 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/2793 DES RATES 

vom 11. Dezember 2023 (**) 
 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2023/1532 des Rates vom 20. Juli 2023 über restriktive Maßnahmen ange-
sichts der militärischen Unterstützung des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine durch Iran (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommis-
sion, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/512/GASP (2) erlassen. 

(2) Mit dem Beschluss 2014/512/GASP werden der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr von 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organisationen oder Einrichtun-
gen in Russland oder zur Verwendung in Russland verboten. Dieses Verbot wurde durch die Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 des Rates (3) umgesetzt und die betreffenden Güter und Technologien sind in Anhang I 
der Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) aufgeführt. 

(3) Mit dem Beschluss 2014/512/GASP wird zudem verboten, Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung 
in der Union, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Ver-
teidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu ver-
kaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. Dieses Verbot wurde durch die Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 umgesetzt, und die betreffenden Güter und Technologien sind in Anhang VII der genannten Ver-
ordnung aufgeführt. 

(4) Mit dem Beschluss 2014/512/GASP wird ebenfalls verboten, Güter, die insbesondere zur Stärkung der in-
dustriellen Kapazitäten Russlands beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, 
zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. Dieses Verbot wurde durch die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 
umgesetzt, und die betreffenden Güter und Technologien sind in Anhang XXIII der genannten Verordnung 
aufgeführt. 

(5) Am 17. März 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/145/GASP (5), angenommen. 

(6) Russland setzt zur Unterstützung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine, der die Souveränität, Unabhän-
gigkeit und territoriale Unversehrtheit der Ukraine verletzt, von Iran hergestellte unbemannte Luftfahrzeuge 
(im Folgenden „UAV“) ein, auch gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur. Das staatlich geförderte Programm 
des Iran für die Entwicklung und Herstellung von UAV trägt daher zu Verstößen gegen die Charta der Verein-
ten Nationen und die Grundprinzipien des Völkerrechts bei. Dieses Programm wird vom Ministerium für Ver-
teidigung und Logistik der Streitkräfte Irans und vom Korps der Islamischen Revolutionsgarde durchgeführt, 
die beide Sanktionen der Europäischen Union unterliegen, und schließt die Beschaffung, Entwicklung, Her-
stellung und Weitergabe von UAV an Russland ein. Es stützt sich auf staatseigene und private Unternehmen 
und nutzt iranische Forschungskapazitäten. 

(7) Am 20. Oktober 2022 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/1986 (6) angenommen, durch den drei irani-
sche Personen und eine iranische Organisation angesichts ihrer Rolle bei der Entwicklung und Lieferung von 
UVA, die von Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, in die Liste der Perso-
nen, Organisationen und Einrichtungen aufgenommen wurden, die gemäß dem Beschluss 2014/145/GASP 
und der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates (7) restriktiven Maßnahmen unterliegen. Am 12. Dezember 
2022 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/2432 (8) angenommen, durch den vier weitere iranische Per-
sonen und vier weitere iranische Organisationen in diese Liste aufgenommen wurden und am 25. Februar 
2023 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2023/432 (9) angenommen, durch den vier weitere iranische Perso-
nen in diese Liste aufgenommen wurden. 

(8) Am 20. Juli 2023 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2023/1532 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
militärischen Unterstützung des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine durch Iran angenommen. Durch 
diesen Beschluss wird die Ausfuhr von Bauteilen, die bei der Herstellung von UAV verwendet werden, nach 
Iran untersagt. Der Beschluss untersagt ferner, im Zusammenhang mit Gütern und Technologien, deren Ver-
kauf, Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr verboten ist, an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Iran oder zur Verwendung in Iran Rechte des geistigen Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, 



Lizenzen dafür zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiterzugeben sowie Rechte 
auf den Zugang zu oder die Weiterverwendung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstellen. Der Beschluss sieht 
ferner das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen sowie ein Verbot vor, natürlichen und ju-
ristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für das UAV-Programm Irans verantwortlich 
sind, es unterstützen oder daran beteiligt sind, Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stel-
len; die Personen, Organisationen und Einrichtungen, die diesen restriktiven Maßnahmen unterliegen, sind 
im Anhang des genannten Beschlusses aufgeführt. 

(9) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on, und daher bedarf es für ihre Umsetzung Rechtsvorschriften auf Ebene der Union, insbesondere um ihre 
einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(10) Die Befugnis, die Liste in Anhang III dieser Verordnung zu ändern, sollte vom Rat wahrgenommen werden, 
um Kohärenz mit dem Verfahren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses (GASP) 
2023/1532 sicherzustellen. 

(11) Das Verfahren zur Änderung der Liste in Anhang III dieser Verordnung sollte eine Verpflichtung vorsehen, 
den benannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen die Gründe für ih-
re Aufnahme in die Liste mitgeteilt werden, um ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(12) Zum Zwecke der Durchführung dieser Verordnung und um größtmögliche Rechtssicherheit in der Union zu 
gewährleisten, sollten die Namen und die übrigen sachdienliche Angaben zu den natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen entsprechend 
der Verordnung einzufrieren sind, veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte 
unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 (10) und der Verordnung (EU) 2018/1725 (11) des Europäi-
schen Parlaments und des Rates erfolgen. 

(13) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten einander über die gemäß dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen unterrichten und andere ihnen vorliegende sachdienliche Informationen im Zusammenhang mit 
dieser Verordnung austauschen. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen diese Vorschriften dieser Verordnung Sanktionen festlegen 
und die Umsetzung dieser Sanktionen sicherstellen. Diese Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein — 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Vermittlungsdienste“ 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Geschäften zum Kauf, zum Verkauf oder zur Lieferung von Gü-
tern und Technologien oder von Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, auch von 
einem Drittland aus in ein anderes Drittland, oder 

ii) der Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder von Finanzdienstleistungen oder technischen 
Dienstleistungen, auch dann, wenn sie sich in Drittländern befinden, zwecks Verbringung in ein anderes 
Drittland; 

b) „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung erhobene Forderung aus oder im Zusammen-
hang mit der Durchführung eines Vertrags oder einer Transaktion, unabhängig davon, ob sie gerichtlich gel-
tend gemacht wird oder wurde, insbesondere 

i) Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer 
Transaktion, 

ii) Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer finanziellen Garantie oder Gegengarantie in jeglicher 
Form, 

iii) Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

iv) Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — von Ge-
richtsurteilen, Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem sie 
ergangen sind; 

c) „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei dem die-
selben oder verschiedene Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare Verpflich-



tungen eingehen; als „Vertrag“ gilt in diesem Zusammenhang auch eine Garantie oder Gegengarantie, ins-
besondere eine finanzielle Garantie oder Gegengarantie, sowie ein Kredit, rechtlich unabhängig oder nicht, 
ebenso alle Nebenvereinbarungen, die aus einem solchen Geschäft entstehen oder mit diesem im Zusam-
menhang stehen; 

d) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang I aufgeführten Internetseiten angegebenen zuständigen Be-
hörden der Mitgliedstaaten; 

e) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jegliche Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immate-
riell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb 
von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können; 

f) „Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen“ jede Maßnahme, ungeachtet der gewählten Mittel, bei 
der die betreffende Person, Organisation oder Einrichtung ihre Eigenmittel oder wirtschaftlichen Ressourcen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zuschüsse, Darlehen, Garantien, Bürgschaften, Anleihen, Akkrediti-
ve, Lieferantenkredite, Bestellerkredite, Ein- oder Ausfuhrvorauszahlungen und alle Arten von Versicherungs- 
und Rückversicherungen, einschließlich Ausfuhrkreditversicherungen, unter Bedingungen oder ohne Bedin-
gungen auszahlt oder sich dazu verpflichtet; die Zahlung sowie die Bedingungen für die Zahlung des verein-
barten Preises für eine Ware oder Dienstleistung im Einklang mit der üblichen Geschäftspraxis stellen keine 
Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen dar; 

g) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Res-
sourcen für jegliche Form des Erwerbs von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, 
das Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt; 

h) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeglicher Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf 
beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche 
und verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpa-
pierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen und Derivaten, 

iv) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle An-
sprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden, 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

i) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Verlagerung, des Transfers, der Veränderung 
und der Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu oder des Umgangs mit ihnen, die eine Änderung 
des Volumens, der Höhe, der Belegenheit, des Eigentums, des Besitzes, der Eigenschaften oder der Zweck-
bestimmung der Gelder oder eine sonstige Veränderung, die die Nutzung der Gelder einschließlich des Port-
foliomanagements ermöglicht, bewirken würde; 

j) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit Reparaturen, Entwicklung, Herstel-
lung, Montage, Erprobung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; technische Hilfe kann in 
Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder 
in Form von Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in verbaler Form ein; 

k) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach 
Maßgabe der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Es ist verboten, in Anhang II aufgeführte Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die 
zur Fähigkeit Irans, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) herzustellen, beitragen könnten, unmittelbar oder mit-
telbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwen-
dung in Iran zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

Die Durchfuhr von in Unterabsatz 1 genannten Gütern und Technologien, die aus der Union ausgeführt wer-
den, durch das Hoheitsgebiet Irans ist verboten. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technolo-
gien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder 



Technologien unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Iran oder zur Verwendung in Iran zu erbringen, 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den 
Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit 
verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste unmittelbar oder mittelbar für na-
türliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwendung in 
Iran zu gewähren. 

c) im Zusammenhang mit den in Absatz 1 genannten Gütern und Technologien und der Bereitstellung, 
Herstellung, Wartung und Verwendung solcher Güter und Technologien Rechte des geistigen Eigentums 
oder Geschäftsgeheimnisse unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, Lizenzen dafür zu erteilen 
oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiterzugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder 
die Weiterverwendung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstellen. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und gegebenenfalls unbeschadet der Voraussetzung 
einer Genehmigung gemäß der Verordnung (EU) 2021/821 können zuständige Behörden den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe, die Durchfuhr oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder 
die damit verbundene Bereitstellung von technischer und finanzieller Hilfe für nichtmilitärische Zwecke und 
für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Techno-
logien oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe notwendig sind für 

a) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, oder 

b) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Er-
eignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder auf die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkata-
strophen. 

(4) Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß Absatz 3 erteilte Genehmigung für ungültig erklä-
ren, aussetzen, ändern oder aufheben, wenn sie der Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die 
Aussetzung, die Änderung oder die Aufhebung Widerruf für die wirksame Durchführung dieser Verordnung 
erforderlich ist. 

(5) Nach der Verordnung (EU) 2021/821 erforderliche Genehmigungen für die Ausfuhr von Gütern und Techno-
logien im Sinne von Absatz 1 werden einzeln von den zuständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und 
Verfahren in der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Diese Genehmigungen sind in 
der gesamten Union gültig. 

(6) Die Benachrichtigung über Genehmigungen, die gemäß der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt wurden, erfolgt 
nach dem geltenden Verfahren über die einschlägigen Kanäle im Sinne von Artikel 23 Absatz 6 der genann-
ten Verordnung (das „System für den Austausch von Informationen“). 

(7) Die Verbote nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels gelten bis zum 27. Oktober 2023 nicht für Verpflich-
tungen aus vor dem 26. Juli 2023 geschlossenen Verträgen oder für deren Erfüllung erforderliche akzessori-
sche Verträge. 

Artikel 3 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigentum stehen oder gehalten o-
der kontrolliert werden von in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die für das UAV-Programm Irans verantwortlich sind, dies unterstützen oder daran betei-
ligt sind, und von mit ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen, die ebenfalls in Anhang III aufgeführt sind, werden eingefroren. 

(2) Den in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den oder zugutekommen. 

Artikel 3a 

Abweichend von Artikel 3 können die zuständigen Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter 
ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang III aufgeführten natürlichen Personen sowie von unter-
haltsberechtigten Familienangehörigen jener natürlichen Personen, unter anderem für die Bezahlung von 



Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versi-
cherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, notwendig sind, 

b) ausschließlich für Bezahlung angemessener Honorare und der Rückerstattung von Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste bestimmt sind, 

c) ausschließlich für die Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwah-
rung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen bestimmt sind, 

d) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben notwendig sind, sofern die zuständige Behörde den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Ge-
nehmigung die Gründe mitgeteilt hat, aus denen ihres Erachtens eine Sondergenehmigung erteilt werden 
sollte, oder 

e) auf Konten oder von Konten einer diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle oder einer internationalen 
Organisation überwiesen werden sollen, die Immunität nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese Zahlun-
gen zur Verwendung für amtliche Zwecke dieser diplomatischen Vertretung oder Konsularstelle oder interna-
tionalen Organisation bestimmt sind. 

Artikel 3b 

Abweichend von Artikel 3 können die zuständigen Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen geneh-
migen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die 
vor dem Tag ergangen ist, an dem die in Artikel 3 Absatz 1 genannte natürliche oder juristische Person, Ein-
richtung oder Organisation in die Liste in Anhang III aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder 
nach diesem Tag in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer vor oder 
nach diesem Tag im betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Vor-
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch 
eine solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Entscheidung bestätigt wird, 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organi-
sation oder Einrichtung zugute, und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

Artikel 3c 

Schuldet eine in Anhang III aufgeführte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung Zahlun-
gen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden natürlichen oder ju-
ristischen Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, an dem 
diese natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang III aufgenommen wurde, so 
können die zuständigen Behörden abweichend von Artikel 3 unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingun-
gen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, sofern sie fest-
gestellt haben, dass 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen von einer in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristi-
schen Person, Organisation oder Einrichtung für eine Zahlung verwendet werden, und 

b) die Zahlung nicht gegen Artikel 3 Absatz 2 verstößt. 

Artikel 3d 

(1) Artikel 3 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer 
in der Liste geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen wer-
den, auf den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge 
ebenfalls eingefroren werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute setzen die betreffende zuständige Behörde 
unverzüglich von solchen Transaktionen in Kenntnis. 

(2) Artikel 3 Absatz 1 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von Zinsen und sonstigen Er-
trägen dieser Konten, Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem 
Datum geschlossen wurden oder entstanden sind, ab dem diese Konten den in Artikel 3 vorgesehenen Maß-
nahmen unterliegen, oder Zahlungen aufgrund von in der Union ergangenen oder in dem betreffenden Mit-
gliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen, sofern die 
Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin den Maßnahmen gemäß dem genannten Absatz unter-
liegen. 



Artikel 3e 

(1) Artikel 3 Absatz 2 gilt nicht für Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die von Organisationen und Agentu-
ren, die von der Union einer Säulenbewertung unterzogen wurden und mit denen die Union eine Finanzpart-
nerschafts-Rahmenvereinbarung unterzeichnet hat, auf deren Grundlage die Organisationen und Agenturen 
als humanitäre Partner der Union tätig sind, bereitgestellt werden, sofern die Bereitstellung von diesen Gel-
dern und wirtschaftlichen Ressourcen ausschließlich für humanitäre Zwecke in Iran erforderlich ist. 

(2) In Fällen, die nicht unter Absatz 1 dieses Artikels fallen, und abweichend von Artikel 3 können die zuständi-
gen Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden allgemeinen oder besonderen Bedingungen spezielle o-
der allgemeine Genehmigungen für die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res-
sourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen erteilen, sofern die Be-
reitstellung dieser Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für ausschließlich humanitäre Zwecke in Iran er-
forderlich ist. 

(3) Ergeht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des Genehmigungsantrags nach Absatz 2 keine ableh-
nende Entscheidung, kein Auskunftsersuchen oder keine Mitteilung über eine Fristverlängerung durch die 
zuständige Behörde, so gilt die Genehmigung als erteilt. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach den 
Absätzen 2 und 3 erteilte Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 4 

(1) Den in Anhang III aufgeführten natürlichen Personen, die für das UAV-Programm Irans verantwortlich sind, 
dieses unterstützen oder daran beteiligt sind, und den mit ihnen verbundenen natürlichen Personen wird die 
Einreise in oder die Durchreise durch das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats untersagt. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Ho-
heitsgebiet zu verweigern. 

Artikel 5 

(1) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen sind verpflichtet, 

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen über die nach 
Artikel 3 Absatz 1 eingefrorenen Konten und Beträge, sofort den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten, in denen sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und — direkt oder über die Mitgliedstaaten — der 
Kommission zu übermitteln und 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informationen nach Buchstabe a zusammenzu-
arbeiten. 

(2) Die Verpflichtung in Absatz 1 gilt vorbehaltlich nationaler Vorschriften über die Vertraulichkeit von Informatio-
nen, die sich im Besitz von Justizbehörden befinden, und im Einklang mit der Vertraulichkeit der Kommunika-
tion zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten, die durch Artikel 7 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union garantiert wird. 

(3) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung gestellt. 

(4) Die gemäß diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 6 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander über die nach dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) nach Artikel 3 eingefrorene Gelder und nach den Artikeln 2, 3a, 3b und 3c erteilte Genehmigungen, 

b) Verstöße gegen diese Verordnung, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission sofort jegliche ihnen vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen, die die wirksame Umsetzung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 7 

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung den in Artikel 3 ge-
nannten Maßnahmen zu unterwerfen, so ändert er Anhang III entsprechend. 



(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung von dem Be-
schluss nach Absatz 1 und den Gründen für die Aufnahme in die Liste entweder auf direktem Weg, falls ihre 
Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in Kenntnis und gibt dieser na-
türlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat 
den betreffenden Beschluss und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Liste in Anhang III wird in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle zwölf Monate überprüft. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Anhang I aufgrund der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Informationen zu ändern. 

Artikel 8 

(1) Anhang III enthält die Gründe für die Aufnahme der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen 
und Einrichtungen in die Liste. 

(2) Anhang III enthält die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisati-
onen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese verfügbar sind. In Bezug auf natürliche Per-
sonen können diese Angaben Folgendes umfassen: Namen und Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, 
Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, so-
wie Funktion oder Beruf. In Bezug auf juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen können diese 
Angaben unter anderem Folgendes umfassen: Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registrierungs-
nummer und Geschäftssitz. 

Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Vorschriften dieser Verordnung Sanktionen fest und tref-
fen alle zur Sicherstellung ihrer Umsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Festlegung der entsprechenden Bestimmungen gemäß Absatz 
1 unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr in der Folge alle Änderungen. 

Artikel 10 

(1) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und Be-
schäftigten, die in dem guten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirt-
schaftliche Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, können hierfür in keiner Weise haftbar 
gemacht werden, es sei denn, das Einfrieren oder Zurückhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 
ist nachweislich auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen können für ihr Handeln in keiner 
Weise haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hat-
ten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen. 

Artikel 11 

(1) Ansprüchen im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von 
den im Rahmen dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und jeglichen sonstigen Ansprüchen dieser Art, wie 
etwa Entschädigungsansprüchen oder Garantieansprüchen, insbesondere Ansprüchen auf Verlängerung 
oder Zahlung einer Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs oder einer finanziellen 
Garantie oder eines finanziellen Schadensersatzanspruchs in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern 
sie von einer der folgenden Personen, Einrichtungen oder Organisationen geltend gemacht werden: 

a) den in Anhang III aufgeführten, benannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, 

b) sonstigen iranischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

c) jedweder natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die über eine der unter 
den Buchstaben a und b aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen oder in deren Namen handelt. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs 
nicht nach Absatz 1 verboten ist. 



(3) Dieser Artikel lässt das Recht der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisati-
onen oder Einrichtungen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher 
Pflichten entsprechend dieser Verordnung. 

Artikel 12 

(1) Es ist verboten, wissentlich oder vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Ver-
bote gemäß dieser Verordnung bezweckt oder bewirkt wird. 

(2) Die in Anhang III aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
sind verpflichtet, 

a) innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum der Aufnahme in die Liste in Anhang III Gelder oder wirt-
schaftliche Ressourcen innerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats, die in ihrem Eigentum oder 
Besitz stehen oder von ihnen gehalten oder kontrolliert werden, den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats, in dem sich diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen befinden, zu melden, und 

b) mit der betreffenden zuständigen Behörde bei der Überprüfung solcher Informationen zusammenzuar-
beiten. 

(3) Die Nichteinhaltung von Absatz 2 wird als Teilnahme gemäß Absatz 1 an Tätigkeiten, mit denen die Umge-
hung der Maßnahmen nach Artikel 3 bezweckt oder bewirkt wird, angesehen. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission innerhalb von zwei Wochen nach Meldung der In-
formationen gemäß Absatz 2 Buchstabe a. 

(5) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dem vorliegenden Artikel erfolgt im Einklang mit der vor-
liegenden Verordnung, der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 und nur inso-
weit, als es für die Anwendung der vorliegenden Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 13 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden 
„Hoher Vertreter“) verarbeiten personenbezogene Daten, um ihre Aufgaben nach dieser Verordnung zu erfül-
len. Zu diesen Aufgaben gehören 

a) was den Rat betrifft, die Ausarbeitung und Durchführung von Änderungen des Anhangs III 

b) was den Hohen Vertreter betrifft, die Ausarbeitung von Änderungen des Anhangs III 

c) was die Kommission betrifft, 

i) die Aufnahme des Inhalts von Anhang III in die elektronisch verfügbare konsolidierte Liste der Per-
sonen, Gruppen und Organisationen, die finanziellen Sanktionen der Union unterliegen, sowie in die 
interaktive Weltkarte der Unionssanktionen, die beide öffentlich zugänglich sind, 

ii) die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen, z. B. Wert der eingefrorenen Gelder, und von Informationen über von den zuständigen 
Behörden erteilte Genehmigungen. 

(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter können gegebenenfalls einschlägige Daten über Straftaten, 
die von in der Liste geführt Personen begangen wurden, über strafrechtliche Verurteilungen solcher Perso-
nen oder über Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf solche Personen nur insoweit verarbeiten, wie die Ver-
arbeitung für die Ausarbeitung von Anhang III erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden die Kommission, der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter 
zu „Verantwortlichen“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725, um sicherzustellen, 
das die betroffenen natürlichen Personen ihre Rechte im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1725 wahr-
nehmen können. 

Artikel 14 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden und geben sie auf 
den Websites in Anhang I an. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission jede Änderung der Adressen 
ihrer in Anhang I aufgeführten Websites. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die Benennung ihrer zuständigen Behörden einschließlich 
der Kontaktdaten dieser zuständigen Behörden unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und notifi-
zieren ihr anschließend jede spätere Änderung der Benennung. 



(3) Soweit diese Verordnung eine Melde-, Informations- oder sonstige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommis-
sion vorsieht, werden dazu die Anschrift und die sonstigen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang I angege-
ben sind. 

Artikel 15 

Die Kommission darf die Informationen, die ihr nach dieser Verordnung übermittelt oder von ihr entgegengenom-
men werden, nur für die Zwecke verwenden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 
 

Artikel 16 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Union einschließlich seines Luftraums, 

b) an Bord aller Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt eines Mitgliedstaats unterstehen, 

c) innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union für alle natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedstaats besitzen, 

d) innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union für alle nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete o-
der eingetragene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

e) für alle juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen hinsichtlich aller Geschäfte, die ganz oder 
teilweise innerhalb der Union getätigt werden. 

Artikel 17 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Juli 2023. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 
J. BORRELL FONTELLES 
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 (6) Beschluss (GASP) 2022/1986 des Rates vom 20. Oktober 2022 zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über restrik-
tive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 
untergraben oder bedrohen (ABl. L 272 I vom 20.10.2022, S. 5). 

 (7) Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die 
die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (ABl. L 78 vom 
17.3.2014, S. 6). 

 (8) Beschluss (GASP) 2022/2432 des Rates vom 12. Dezember 2022 zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über 
restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der 
Ukraine untergraben oder bedrohen (ABl. L 318 I vom 12.12.2022, S. 32). 



(9) Beschluss (GASP) 2023/432 des Rates vom 25. Februar 2023 zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über restrikti-
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tenschutz- Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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ANHANG I 

Internetseiten mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift für Notifikationen an die Europäi-
sche Kommission 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions 

 
BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

 
TSCHECHIEN 

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

 
DÄNEMARK 

https://um.dk/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner 

 
DEUTSCHLAND 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

 
ESTLAND 

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid 

 
IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

 
GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

 
SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

 
FRANKREICH  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

 
KROATIEN  

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

 
ITALIEN  

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ 

 
ZYPERN  

https://mfa.gov.cy/themes/ 

 
LETTLAND  

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

 
LITAUEN  

https://www.urm.lt/en/sanctions 



 
LUXEMBURG  

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-
int/mesures-restrictives.html 

 
UNGARN  

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

 
ΜΑLTA  

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

 
NIEDERLANDE  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

 
ÖSTERREICH  

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

 
POLEN  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

 
PORTUGAL  

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

 
RUMÄNIEN  

http://www.mae.ro/node/1548 

 
SLOWENIEN  

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

 
SLOWAKEI  

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

 
FINNLAND  

https://um.fi/pakotteet 

 
SCHWEDEN  

https://www.regeringen.se/sanktioner 

 
 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion (GD FISMA) 

Rue Joseph II/Jozef II-straat 54 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgien 

E-Mail-Adresse: relex-sanctions@ec.europa.eu 

 



 



ANHANG II 

 

Liste der in Artikel 2 genannten Güter 

Kategorie 1 – Unbemannte Luftfahrzeuge 

Warenbezeichnung KN-Code 

Unbemannte Luftfahrzeuge, ausgenommen jener für die Beförderung von Fluggästen 8806.91 

8806.92 

8806.93 

8806.94 

8806.99 

Kategorie 2 – Antriebs- und Navigationselemente 

Warenbezeichnung KN-Code 

Gasturbinenflugtriebwerke (Turboproptriebwerk, Turbostrahltriebwerk und 
Mantelstromtriebwerk) für Luftfahrzeuge und speziell konzipierte Bestandteile hierfür 

ex 8411.11 

ex 8411.12 

ex 8411.21 

ex 8411.22 

ex 8411.91 

Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Luftfahrzeuge 8407.10 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren für 
Luftfahrzeuge bestimmt 

8409.10 

Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung für Luftfahrzeuge ex 8408.90 

Trägheitsnavigationssysteme, Trägheitsplattformen (IMU), Beschleunigungsmesser oder 
Kreisel 

9014.20 

Radargeräte für unbemannte Luftfahrzeuge und speziell konzipierte Bestandteile hierfür ex 8526.10 

ex 8529.90 

Funknavigationsgeräte für Luftfahrzeuge und speziell konzipierte Bestandteile hierfür ex 8526.91 

ex 8529.90 

Flugsteuerorgane (FCU) für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) ex 8807.30 

Fernsteuerungsgerät für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) ex 8807.30 

Kategorie 3 – Elektronische Bauelemente und Systeme 

Warenbezeichnung KN-Code 

Integrierte Schaltungen wie folgt: FPGA (Field Programmable Gate Array, ex 8542.31 



anwenderprogrammierbares Logikgatter), Mikrocontroller, Mikroprozessor, Signalprozessor, 
Signalanalysator 

ex 8542.39 

MMIC (monolithisch integrierte Mikrowellenschaltkreise) ex 8542.33 

HF- oder EMI-Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenzen, geeignet für 
Luftfahrzeuge 

ex 8548.00 

Nachtsichtkamera 8525.83 

(Sichtlicht- oder Wärmebild-) Kamera, besonders konzipiert für die Verwendung in 
unbemannten Luftfahrzeugen 

ex 8525.89 

Luftbild-Überwachungskamera ex 9006.30 

Wärmesensoren für UAV-Kameras ex 8529.90 

ex 9013.80 

ex 9025.80 

ex 9026.90 

ex 9027.50 

Kategorie 4 – Sonstige Güter 

Ausrüstung für ‚Satellitennavigationssysteme“, einschließlich für den Empfang von GNSS-Signalen geeigneter Antennen 
(aerials = UK English, antennas = US English) 

luftgestützter Laser-Entfernungsmesser 

LIDAR-Systeme 

Technologie, die für die Erprobung, Entwicklung oder Herstellung der vorstehend in der Liste aufgeführten Ausrüstung 
konzipiert oder speziell angepasst wurde. 

 

 



ANHANG III 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 3 

A. Natürliche Personen 

 Namen 
(Transliteration in das 
lateinische Alphabet) 

Namen Angaben zur Identität Gründe für die 
Aufnahme in die Liste 

Datum der 
Aufnahme 
in die Liste 

1.  Hadi 
ZAHOURIAN 

ظهوريان هادی  
(persische Schreibweise) 

Position(en): 
Geschäftsführer (CEO) von 
Shakad Sanat Asmari 
 
Geburtsort: 
Teheran, Iran 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 
 
Geschlecht: 
männlich 
 
Reisepass-Nr.: 
0055312047 
(nationaler Ausweis.) 
 
Verbundene Organisationen: 
Shakad Sanat Asmari 

Hadi Zahourian ist Ge-
schäftsführer (CEO) von 
Shakad Sanat Asmari. 
 
Shakad Sanat Asmari 
(alias Chekad Sanat 
Faraz Asia) ist ein irani-
sches Unternehmen, 
das Komponenten für 
die unbemannten Luft-
fahrzeuge (UAV) 
„Shahed“ entwickelt und 
herstellt. 
 
Als Geschäftsführer von 
Shakad Sanat Asmari 
unterstützt Hadi Zahou-
rian daher das UAV-
Programm Irans und ist 
daran beteiligt. 

11.12.2023 

2.  Mohammad Shahab 
KHANIAN 

خانيان شهاب محمد  
(persische Schreibweise) 

Position(en): 
Stellvertretender Geschäfts-
führer (CEO) von Shakad 
Sanat Asmari 
 
Geburtsort: 
Mashhad, Iran 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 
 
Geschlecht: 
männlich 
 
Reisepass-Nr.: 
0930588411 
(nationaler Ausweis.) 
 
Verbundene Organisationen: 
Shakad Sanat Asmari 

Mohammad Shahab 
Khanian ist stellvertre-
tender Geschäftsführer 
(CEO) von Shakad Sa-
nat Asmari. 
 
Shakad Sanat Asmari 
(alias Chekad Sanat 
Faraz Asia) ist ein irani-
sches Unternehmen, 
das Komponenten für 
die unbemannten Luft-
fahrzeuge (UAV) 
„Shahed“ entwickelt und 
herstellt. 
 
Als stellvertretender Ge-
schäftsführer von 
Shakad Sanat Asmari 
unterstützt Mohammad 
Shahab Khanian 

11.12.2023 

3.  Ehsan Rahat 
VARNOSFADRANI 

وارنوسفدرانی راحت احسان  
(persische Schreibweise) 

Position(en): 
Leitender Wissenschaftler 
von Shakad Sanat Asmari 
 
Geburtsdatum: 
1983 
 
Geburtsort: 
Bahman, Iran 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 

Ehsan Rahat Varnosfad-
rani ist leitender Wis-
senschaftler und ehe-
maliger Geschäftsführer 
(CEO) von Shakad Sa-
nat Asmari. 
 
Shakad Sanat Asmari 
(alias Chekad Sanat 
Faraz Asia) ist ein irani-
sches Unternehmen, 
das Komponenten für 

11.12.2023 



 
Geschlecht: 
männlich 
 
Verbundene Organisationen: 
Shakad Sanat Asmari 

die unbemannten Luft-
fahrzeuge (UAV) 
„Shahed“ entwickelt und 
herstellt. 
 
Als leitender Wissen-
schaftler und ehemaliger 
Geschäftsführer von 
Shakad Sanat Asmari 
unterstützt Ehsan Rahat 
Varnosfadrani daher das 
UAV-Programm Irans 
und ist daran beteiligt. 

4.  Rahmatollah 
HEIDARI 
 
alias 
Rehmatollah 
HEIDARI 

حيدری الله رحمت  
(persische Schreibweise) 

Position(en): 
Geschäftsführender Direktor 
und Vorstandsmitglied der 
Baharestan Kish Company, 
einem Unternehmen mit Sitz 
in Iran 
 
Geburtsdatum: 
22.9.1985 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 
 
Geschlecht: 
männlich 
 
Verbundene Organisationen: 
Baharestan Kish Company; 
Korps der Islamischen Revo-
lutionsgarde (Islamic Revolu-
tionary Guard Corps — 
IRGC) 

Rahmatollah Heidari ist 
geschäftsführender Di-
rektor und Vorstands-
mitglied der Baharestan 
Kish Company. 
 
Die Baharestan Kish 
Company stellt Kompo-
nenten für unbemannte 
Luftfahrzeuge (UAV) für 
das Korps der Islami-
schen Revolutionsgarde 
(IRGC) her. 
 
Als geschäftsführender 
Direktor und Vor-
standsmitglied der Ba-
harestan Kish Company 
unterstützt Rahmatollah 
Heidari daher das UAV-
Programm Irans und ist 
daran beteiligt. 

11.12.2023 

5.  Nader Khoon 
SIAVASH 

سياوش خون نادر  
(persische Schreibweise) 

Position(en): 
Direktor der Organisation der 
Luft- und Raumfahrtindust-
rien (Aerospace Industries 
Organisation, AIO) 
 
Geburtsdatum: 
30.4.1963 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 
 
Geschlecht: 
männlich 
 
Reisepass-Nr.: 
0028892753 
(nationaler Ausweis.) 
 
Verbundene Organisationen: 
Organisation der Luft- und 
Raumfahrtindustrien (AIO); 
Organisation der Verteidi-
gungsindustrien (DIO); Korps 
der Islamischen Revoluti-
onsgarde (IRGC) 

Nader Khoon Siavash 
ist Direktor der Organi-
sation der Luft- und 
Raumfahrtindustrien 
(AIO). 
 
Die AIO ist eine Organi-
sation, die dem irani-
schen Ministerium für 
Verteidigung und Logis-
tik der Streitkräfte (MO-
DAFL) untersteht und 
am iranischen Pro-
gramm für unbemannte 
Luftfahrzeuge (UAV) be-
teiligt ist. 
 
Als Direktor der AIO un-
terstützt Nader Khoon 
Siavash das UAV- Pro-
gramm Irans und ist da-
ran beteiligt. 

11.12.2023 

6.  Ehsan 
IMANINEJAD 

نیايما احسان نژاد ايمانی احسان  
 نژاد

Position(en): 
Geschäftsführer (CEO) von 

Ehsan Imaninejad ist 
Geschäftsführer (CEO) 

11.12.2023 



 
alias 
Ehsan 
IMANIJAD 

(persische Schreibweise) Saad Sazeh Faraz Sharif 
 
Geburtsdatum: 
1982 
 
Geburtsort: 
Shahrivar, Iran 
 
Staatsangehörigkeit: 
Iranisch 
 
Geschlecht: 
männlich 
 
Verbundene Organisationen: 
Saad Sazeh Faraz Sharif 

von Saad Sazeh Faraz 
Sharif. 
 
Saad Sazeh Faraz Sha-
rif (alias Daria Fanavar 
Borhan Sharif) ist ein 
iranisches Unterneh-
men, das Dienste im Be-
reich der Luft- und 
Raumfahrttechnik anbie-
tet und Teile für die un-
bemannten Luftfahrzeu-
ge (UAV) „Shahed“ her-
stellt. 
 
Als Geschäftsführer von 
Saad Sazeh Faraz Sha-
rif unterstützt Ehsan I-
maninejad daher das 
UAV-Programm Irans 
und ist daran beteiligt. 

      

B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen 

 Namen 
(Transliteration in das 
lateinische Alphabet) 

Namen Angaben zur Identität Gründe für die 
Aufnahme in die Liste 

Datum der 
Aufnahme 
in die Liste 

1.  Shakad Sanat Asmari 
 
alias 
Chekad Sanat Faraz 
Asia 

آسماری صنعت شکاد / 
آسيا فراز صنعت چکاد  

(persische Schreibweise) 

Anschrift: 
Tehran Province — District 
18, Tehran City, Central Sec-
tor, Tehran City, Tehran Sta-
tion Quarter, Afshar Nou Al-
ley, Fadaiyan Islam St., No. 
841, 1st floor, postal code 
1851617167 
 
Art der Einrichtung: 
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung 
 
Ort der Registrierung: 
Teheran, Iran 
 
Registrierungsdatum: 
2013 
 
Ort des Hauptgeschäftssit-
zes: 
Iran 
 
Verbundene Personen: 
Hadi Zahourian (Geschäfts-
führer); Mohammad Shabab 
Khanian (stellvertretender 
Geschäftsführer); Ehsan 
Rahat Varnosfadrani (leiten-
der Wissenschaftler und 
ehemaliger Geschäftsführer) 

Shakad Sanat Asmari 
(alias Chekad Sanat 
Faraz Asia) ist ein irani-
sches Unternehmen, 
das Komponenten für 
die unbemannten Luft-
fahrzeuge (UAV) 
„Shahed“ entwickelt und 
herstellt. 
 
Es unterstützt daher das 
UAV-Programm Irans 
und ist daran beteiligt. 

11.12.2023 

2.  Baharestan Kish 
Company 

کيش بهارستان شرکت  
(persische Schreibweise) 

Anschrift Nr. 1: 
Unit 17, Fifth Floor, Yas Buil-
ding, Number 116, Sheikh 
Fazlollah Highway, Teimuri 

Die Baharestan Kish 
Company stellt Kompo-
nenten für unbemannte 
Luftfahrzeuge (UAV) für 

11.12.2023 



Blvd, before Sharif University 
Metro Station, Tehran, Iran; 
 
Anschrift Nr. 2: 
Unit 18, Fifth Floor, Yas Buil-
ding, Number 116, Sheikh 
Fazlollah Highway, Teimuri 
Blvd, before Sharif University 
Metro Station, Tehran, Iran; 
 
Anschrift Nr. 3: 
Unit 19, Fifth Floor, Yas Buil-
ding, Number 116, Sheikh 
Fazlollah Highway, Teimuri 
Blvd, before Sharif University 
Metro Station, Tehran 
1459994450, Iran; 
 
Anschrift Nr. 4: 
No. 47, East 18th Street, 
Farhang Boulevard, Sa’adat 
Abad, Tehran 1997857976, 
Iran; 
 
Anschrift Nr. 5: 
Unit 2, First Floor, EX35, 
Number 2, Exhibition Indust-
rial Town, Kish Island 
7941659854, Iran; 
 
Ort der Registrierung: 
Iran 
 
Registrierungsdatum: 
2002 
 
Verbundene Personen: 
Rahmatollah Heidari (ge-
schäftsführender Direktor 
und Vorstandsmitglied) 

das Korps der Islami-
schen Revolutionsgarde 
(IRGC) her. 
 
Das Unternehmen war 
auch an der Herstellung 
von Komponenten für 
die unbemannten Luft-
fahrzeuge (UAV) 
„Shahed“ beteiligt, die 
nach Russland ausge-
führt wurden. 
 
Die Baharestan Kish 
Company war für ver-
schiedene Projekte im 
Verteidigungsbereich 
verantwortlich, darunter 
auch die Herstellung 
von UAV. 
 
Das Unternehmen un-
terstützt daher das UAV- 
Programm Irans und ist 
daran beteiligt. 

3.  Saad Sazeh Faraz 
Sharif 
 
alias 
Daria Fanavar Bor-
han Sharif; 
Sadid Sazeh Parvaz 
Sharif 

شريف پرواز سازه سديد / 
شريف برهان آور فن داريا / 
شريف فراز سازه سعد شرکت  

(persische Schreibweise) 

Anschrift: 
Tehran Province — Tehran 
City — Central Sector — 
Tehran City — Shahrak An-
sar Neighborhood — Tehran 
Karaj Highway — Chogan 
Street 9 — Plate 0 — 
Ground Floor 
 
Art der Einrichtung: 
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung 
 
Ort der Registrierung: 
Teheran, Iran 
 
Registrierungsdatum: 
2017 
 
Registrierungsnummer: 
534295 
 
Ort des Hauptgeschäftssit-
zes: 
Iran 
 

Saad Sazeh Faraz Sha-
rif ist ein iranisches Un-
ternehmen, das Dienste 
im Bereich der Luft- und 
Raumfahrttechnik anbie-
tet und Teile für die un-
bemannten Luftfahrzeu-
ge (UAV) „Shahed“ her-
stellt. 
 
Das Unternehmen un-
terstützt daher das UAV- 
Programm Irans und ist 
daran beteiligt. 

11.12.2023 



Verbundene Personen: 
Ehsan Imaninejad (Ge-
schäftsführer) 

4.  Sarmad Electronic 
Sepahan Company 
 
alias 
Sarmad Electronics; 
Sarmad Electronic 
Sepahan; 
Sarmad Electronics 
Co. 

شريف پرواز سازه سديد / 
شريف برهان آور فن داريا / 
شريف فراز سازه سعد شرکت  

(persische Schreibweise) 

Anschrift: 
Second Floor, No. 309, Alley 
28, South Abou Na’im Street, 
Jaber Ansari Street, Isfahan, 
Iran; 
 
Ort der Registrierung: 
Iran 
 
Registrierungsdatum: 
2014 
 
Ort des Hauptgeschäftssit-
zes: Iran 

Sarmad Electronic Se-
pahan Company ist ein 
iranisches Unterneh-
men, das die in irani-
schen unbemannten 
Luftfahrzeugen (UAV) 
verwendeten spezifi-
schen Komponenten 
herstellt. 
 
Diese UAV werden von 
Russland in seinem An-
griffskrieg gegen die Uk-
raine eingesetzt. Ser-
vomotoren und Flow-
Motoren aus demontier-
ten iranischen UAV, die 
in ukrainischen Kampf-
gebieten gefunden wur-
den, konnten direkt zu 
der Sarmad Electronic 
Sepahan Company zu-
rückverfolgt werden. 
 
Das Unternehmen 
selbst bewirbt seine Tä-
tigkeiten in Iran, indem 
es erklärt, in großen 
sensiblen Industriezwei-
gen des Landes tätig zu 
sein, einschließlich im 
Bereich UAV. 
 
Das Unternehmen un-
terstützt daher das UAV- 
Programm Irans und ist 
daran beteiligt. 

11.12.2023 

5.  Kimia Part Sivan 
Company (KIPAS) 
 
alias 
Kimiar Parts Sibon 

سيوان پارت کيميا شرکت )) 
(persische Schreibweise) 

Anschrift: 
1st Street, 6th Side Street, 
No. 81, Jey Industrial Park, 
Isfahan 8376100000, Iran; 
 
Ort der Registrierung: 
Iran 
 
Registrierungsnummer: 
10320661315 oder 
414950 oder 47779; 

Kimia Part Sivan Com-
pany (KIPAS) ist ein Un-
ternehmen mit Sitz in 
Iran, das mit der Qods- 
Einheit des Korps der Is-
lamischen Revolutions-
garden (Islamic Revolu-
tionary Guard Corps 
Quds Force, IRGC-QF) 
zusammengearbeitet 
hat, um das Programm 
für unbemannte Luft-
fahrzeuge (UAV) der 
Einheit zu verbessern. 
 
KIPAS-Funktionäre ha-
ben UAV-Flugtests für 
die Qods-Einheit durch-
geführt und technische 
Hilfe für die unbemann-
ten Luftfahrzeuge dieser 
Einheit bereitgestellt, die 
für den Einsatz bei Ope-
rationen der Qods-
Einheit nach Irak weiter-

11.12.2023 



gegeben wurden. KIPAS 
hat auch wertvolle UAV-
Komponenten für die 
weitere Verwendung 
durch das IRGC be-
schafft. 
 
Das Unternehmen un-
terstützt daher das UAV- 
Programm Irans und ist 
daran beteiligt.“ 
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